
Aktenzeichen:  
2 U 79/22
35 O 135/21 KfH LG Stuttgart

Oberlandesgericht Stuttgart
2. ZIVILSENAT

Im Namen des Volkes

Anerkenntnisurteil

In dem Rechtsstreit

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V., vertreten durch d. Vorstand 
 Paulinenstraße 47, 70178 Stuttgart

- Kläger und Berufungskläger -

Prozessbevollmächtigte:

gegen

VR-Bank Ludwigsburg eG, vertreten durch d. Vorstände
 Schwieberdinger Straße 25, 71636 Ludwigsburg

- Beklagte und Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte 

wegen Unterlassung

 



hat das Oberlandesgericht Stuttgart - 2. Zivilsenat - durch den Vorsitzenden Richter am Oberlan-

desgericht den Richter am Oberlandesgericht  und den Richter am Oberlandes-

gericht am 05.07.2023 ohne mündliche Verhandlung gemäß § 307 Satz 2 ZPO für Recht 

erkannt:

I.

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des LG Stuttgart vom 24.03.2022, Az.: 35 O 135/21 

KfH, aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

1. Der Beklagten wird untersagt, einem Verbraucher, mit dem die Beklagte einen Girokon-

tovertrag geschlossen hatte und der die Beklagte zur Erstattung zu Unrecht abgebuchter 

monatlicher Beträge für die Kontoführung aufgefordert hat (Anlage K 3), entgegenzuhalten, 

der Verbraucher müsse, damit die Beklagte die „Rückzahlungsforderung“ prüfen würde, 

zunächst selbst den zu erstattenden Betrag errechnen bzw. recherchieren und in einem 

neuen Schreiben geltend machen, wie geschehen im Schreiben der Beklagten an den Ver-

braucher  vom 22.09.2021 (Anlage K 4).

2. Der Beklagten wird für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen das in Ziffer I. 

genannte Verbot ein Ordnungsgeld bis zu € 100.000,00 (ersatzweise Ordnungshaft bis zu 

6 Wochen) oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu vollstrecken am Vorstand der Beklag-

ten, angedroht.

3. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin € 243,51 zzgl. Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunk-

ten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 20.01.2022 zu bezahlen.

II. 

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits in beiden Rechtszügen. 

2 U 79/22 - 2  -



III. 

Dieses und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar.

Streitwert: 25.000,00 Euro 

 

Vorsitzender Richter 
am Oberlandesgericht

Richter 
am Oberlandesgericht

Richter 
am Oberlandesgericht
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Benjamin Stillner



Benjamin Stillner




